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ALPHABETISCHES STICHWORTVERZEICHNIS

(Die Zahlen bedeuten Randnummern)

Architektenvertrag

— Im Falle einer Kündigung unterfallen auch
nicht erbrachte Leistungen der Umsatzsteuer 115

Bauvertrag

— Im Falle einer Kündigung unterfallen auch
nicht erbrachte Leistungen der Umsatzsteuer 115

— Leistungszeit, Verzug und Vertragsstrafe 116

— Leistungszeit 116 Ziff. 1
— Verzug 116 Ziff. 2
— Anrechnung der Vertragsstrafe auf den Scha-

densersatzanspruch 116 Ziff. 3

Eingruppierung

— Eingruppierung eines Mitarbeiters im kommu-
nalen Ordnungsdienst; Ausbildung, Prüfung
und entsprechende Tätigkeit 114

— Allgemeine tarifrechtliche Grundlagen; Über-
leitung von Beschäftigten in die ab 01.01.2017
geltende Entgeltordnung 114 Ziff. 1

— Besondere Überleitungsregelung für Beschäf-
tigte der bisherigen Entgeltgruppe 9 TVöD/
VKA 114 Ziff. 2

— Tätigkeitsmerkmale der Anlage 1 – Entgeltord-
nung (VKA) zum TVöD/VKA bestimmen die
Eingruppierung 114 Ziff. 3

— Befreiung von der Ausbildungs- und Prüfungs-
pflicht nach § 29a Abs. 7 TVÜ-VKA 114 Ziff. 4

— Fehlende gerichtliche Feststellungen verhin-
dern Entscheidungsreife 114 Ziff. 5

Haushaltswesen

— Konnexitätszahlungen des Freistaates Bayern
im Zusammenhang mit der Einführung des
neunjährigen Gymnasiums (G9) 112

Mietrecht

— Die Feststellung der ortsüblichen Vergleichs-
miete kann nicht in einem selbständigen Be-
weisverfahren erfolgen 120

— Bedeutung des selbständigen Beweisverfahrens
120 Ziff. 1

— System der Mietpreiserhöhung gemäß BGB
120 Ziff. 2

— Wert der Nutzung, wenn der Mieter die Woh-
nung nach Ablauf der vereinbarten Mietzeit
nicht zum Wohnen, aber zur Aufbewahrung
von Möbeln verwendet 121

— Der Miet-Entschädigungsanspruch nach
§ 546a Abs. 1 BGB setzt voraus, dass der
Vermieter die gekündigte Wohnung zurück-
erlangen will 121 Ziff. 1

— Nutzt der Mieter die Sache über die verein-
barte Laufzeit hinaus anders als zum Wohnen,
hat er den tatsächlich gezogenen Nutzungswert
zu ersetzen 121 Ziff. 2

— Höhe des gezogenen Nutzungswertes 121 Ziff. 3

Straßen

— Temperaturgesteuerte Streustoffdosierung 119

Vergabe öffentlicher Aufträge

— Legt der Auftraggeber eine Höchstzahl von
Bewerbern fest, darf er diese nicht
überschreiten 117

— Notwendiger Inhalt des Informationsschrei-
bens nach § 134 GWB 118

Winterdienst

— Temperaturgesteuerte Streustoffdosierung 119

Zinsen

— Zinssatz für die Verzinsung des Anlage-
kapitals 111

Zweitwohnungen

— Zweitwohnungssteuer: Unzureichende Hin-
weise auf eine Gewinnerzielungsabsicht 113


